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Geistiges Eigentum l geschützt

Liebe Klientinnen 
und Klienten!
Es ist den meisten Unter-

nehmern hinlänglich be-
kannt, dass geistiges Eigen-
tum eines Unternehmens 
dessen wertvollstes Kapital 
darstellt. Es geht nicht um 
physische Gegenstände, et-
wa Gebäude, Maschinen oder 
Waren, sondern um immate-
rielle Güter, um Marken, ei-
ne Idee oder die eigenstän-
dige geistige Leistung. Das 
Urheberrecht, das Marken-
recht, das Musterrecht, das 
Gebrauchsmusterrecht und 
schließlich das Patentrecht 
bieten Schutz vor dem unbe-
rechtigten Zugriff Dritter. Mit 
diesen Rechten ist im Kern 
ein Ausschließungsrecht vor-
gesehen: Der Rechtsinhaber 
kann andere von der Nutzung 
des immateriellen Guts aus-
schließen. Gleichzeitig ist po-
sitiver Ausfluss des Ausschlie-
ßungsrechts die Möglichkeit, 
das eigene geistige Eigentum 
(entgeltlich) zu lizenzieren. So 
weit, so bekannt. 

Weniger bekannt ist aber, 
dass auch Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnisse einen 
umfassenden Schutz der 
Rechtsordnung genießen und 
dessen Schutz auch vertrag-
lich verankert und schließlich 
durchgesetzt werden kann. 

Geschäfts- oder Betriebsge-
heimnisse bezeichnen dabei 
unternehmensbezogene ge-
schäftliche oder technische 
Tatsachen, die nicht offen-
kundig sind und an denen 
der Berechtigte Geheimhal-

tungswillen und ein Geheim-
haltungsinteresse hat. Der 
Oberste Gerichtshof definiert 
Geschäfts- und Betriebsge-
heimnisse als Tatsachen und 
Erkenntnisse kommerzieller 
oder technischer Art, die bloß 
einer bestimmten begrenzten 
Zahl von Personen bekannt 
und anderen nicht oder nur 
schwer zugänglich sind, nach 
dem Willen des Berechtigten 
nicht über den Kreis der ein-
geweihten hinausdrängen 
sollen und an deren Geheim-
haltung der Geschäfts- und 
der Betriebsinhaber ein wirt-
schaftliches Interesse hat. 

Paragraf 122 des Strafge-
setzbuches etwa stellt das 
Offenbaren oder die Verwer-
tung eines Geschäfts- oder 
Betriebsgeheimnisses unter 
Strafe. Ähnliches ordnet Pa-
ragraf 11 UWG für Geheimnis-
verrat durch Mitarbeiter an.

Schadenersatz

Neben der strafrechtlichen 
Sanktion bestehen zivilrecht-
liche Unterlassungsansprü-
che gegenüber demjenigen, 
der Geschäftsgeheimnisse of-
fenbart oder verwertet. Er-
folgt die Verwertung eines Ge-
schäftsgeheimnisses in sitten-
widriger Weise, können auch 
wettbewerbsrechtliche Unter-
lassungsansprüche zum Tra-
gen kommen. Daneben kön-
nen Schadenersatzansprüche 
erhoben werden – Betriebs-
spionage kann erhebliche An-
sprüche auslösen.

Neben dem allgemei-
nen Schutz von Geheimnis-
sen sollte gegenüber Arbeit-
nehmern darauf geachtet 
werden, dass Geschäftsge-
heimnisse auch nach Beendi-
gung des Dienstverhältnisses 

gewahrt werden. Ein Arbeit-
nehmer erlangt häufig Ein-
blick in betriebsinterne Vor-
gänge, er erfährt von Kun-
denbeziehungen, er weiß um 
Kalkulationsgrundlagen und 
Produktionsabläufe. Während 
des aufrechten Arbeitsver-
hältnisses ist die Pflicht zur 
Geheimniswahrung gesetz-
lich abgesichert, eine Nach-
wirkung bedarf jedoch der 
vertraglichen Abrede, auf die 
nicht vergessen oder verzich-
tet werden sollte. Die Verein-
barung einer Vertragsstrafe 
ist hier sinnvoll.

Die Rechtsordnung stellt al-
so auch für Geschäftsgeheim-
nisse, die nicht schon imma-
terialgüterrechtlichen Schutz 
genießen, Schutzmechanis-
men bereit, die auch genutzt 
werden sollten.  n
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Anlassfall in Österreich war, 
dass der Geschäftsführer ei-
ner GmbH einen Vertrag über 
die Vorführung eines Werbe-
filmes abschloss. Dabei wurde 
besprochen und vertraglich 
festgehalten, dass das Ver-
tragsverhältnis ein Jahr dau-
ern sollte.

Auf dem Vertragsformu-
lar befand sich jedoch auf der 
rechten Spalte der Vorder-
seite in Kleindruck folgende 
Passage: „Der Vorführauftrag 
(Laufzeit/Umfang) verlängert 
sich automatisch um jeweils 
12 Vorführmonate, wenn die 
Kündigung des Auftrags nicht 
vor Beginn der letzten drei Ein-
schaltmonate mittels einge-
schriebenen Briefes bei …(der 
klagenden Partei) … einlangt.“

Der OGH (1 Ob 638/94) stell-
te zunächst fest, dass Bestim-
mungen ungewöhnlichen In-

halts in AGB nicht Bestand-
teil des Vertrages werden, 
wenn sie nachteilig sind und 
der Vertragspartner nicht mit 
ihnen zu rechnen brauchte. 
Als objektiv ungewöhnlich 
ist eine Klausel zu beurtei-
len, wenn sie von den Erwar-
tungen des Vertragspartners 
deutlich abweicht, sodass 
er mit ihr vernünftigerwei-
se nicht zu rechnen braucht. 
Einer solchen Bestimmung 
muss quasi ein Überrumpe-
lungs- oder Übertölpelungs-
effekt innewohnen. Dabei 
kommt es nicht nur auf den 
Inhalt der Klausel an, sondern 
kann sich deren Ungewöhn-
lichkeit auch aus der Einord-
nung im Gesamtgefüge des 
Textes ergeben.

Im gegenständlichen Fall 
war die strittige Verlänge-
rungsklausel nach sechs vor-
hergehenden Abschnitten 
mit Bestimmungen über 
Preis- und Zahlungsbedin-
gungen, die durch übergroße 
handschriftliche Eintra-
gungen hervorgehoben wur-
den, in schwer leserlichem 
Kleindruck abgefasst. Der 
OGH stellte klar, dass es sich 
dabei geradezu lehrbuchhaft 
um eine „versteckte Klausel“ 
handle und der GmbH-Ge-
schäftsführer an dieser Stelle 
nicht mit ihr rechnen musste.

Einen ganz ähnlichen Sach-
verhalt hatte der deutsche 
BGH (X ZR 78/88) zu beurtei-
len. Ein Kraftfahrzeughändler 
schloss mit einer Zeitschrift 
mittels Vertragsformular ei-
nen Anzeigenauftrag ab. Die 
Vorderseite des Formulars 
ent hielt in Großbuchstaben 
die Angabe, dass die Auftrags-
dauer „jeweils 1 Jahr = 12 Aus-
gaben“ betrage. Die auf der 
Rückseite abgedruckten AGB 

enthielten jedoch folgende 
Klausel: „Werden Anzeigen-
aufträge für mehr als drei Mo-
nate erteilt, so verlängert sich 
der Vertrag automatisch um  
die ursprüngliche Vertrags-
dauer, wenn der Auftragge-
ber diesen Vertrag nicht min-
destens acht Wochen vor Ab-
lauf des letzten Insertionsmo-
nats mit eingeschriebenem 
Brief kündigt.“

Der BGH führte dazu aus, 
dass solche Bestimmungen 
nicht Bestandteil eines Ver-
trages werden, die nach den 
Umständen, insbesondere 
nach dem äußeren Erschei-
nungsbild der Vertragsurkun-
de, so ungewöhnlich sind, dass 
der Vertragspartner nicht da-
mit zu rechnen braucht. Die-
se Voraussetzungen sind nach 
ständiger Rechtsprechung 
des BGH gegeben, wenn einer 
Klausel ein Überrumpelungs- 
oder Übertölpelungseffekt in-
newohnt. Daher war auch die-
se Vertragsklausel unzulässig.

Abschließend kann gesagt 
werden, dass diese Judika-
tur einer europaweiten Ten-
denz zur Vermeidung zwei-
felhafter AGB folgt, was im 
Sinne eines redlichen Ge-
schäftsverkehrs sicherlich 
begrüßenswert ist.  n

D 
 
er OGH und der 

deutsche BGH sind 
sich einig: versteckte 
Vertragsverlängerungs-
klauseln in Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen 
(AGB) sind unzulässig! 

Unzulässige Verlängerungsklauseln l in Geschäftsbedingungen

Unzulässig: Versteckte 
Verlängerungsklausel
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Was aber, wenn dieser Kran-
führer den Kran falsch bedient 
und dabei den Kran schuldhaft 
beschädigt? Haftet dann der 
Bauunternehmer, der den Kran 
ausgeliehen hat oder der Kran-
verleiher, der auch den Kran-
führer „mitverliehen“ hat?

Mit dieser Frage beschäf-
tigte sich erstmals der Ober-
ste Gerichtshof in der Entschei-
dung 3 Ob 145/10k. Der Sach-
verhalt: Ein Stahlbauunter-
nehmen mietete für Arbeiten 
an einer Baustelle einen Kran 
samt Kranführer an. Vertrag-
lich wurde festgelegt, dass der 

Vermieter verpflichtet ist, den 
Kran und den Kranführer bei-
zustellen, das „Anschlagen der 
Last“ erfolge auf eigenes Risiko 
des Bauunternehmers. 

Während eines Hubes eines 
schweren Stahlträgers wurde 
die zulässige Nutzlast des Bau-
krans bei weitem überschrit-
ten, der Kran stürzte um und 
wurde schwer beschädigt, der 
Kranführer dabei tödlich ver-
letzt.

Zum Schaden war es deswe-
gen gekommen, weil einerseits 
das Stahlbauunternehmen die 
Last des Stahlträgers falsch be-
rechnet hatte und andererseits 
der Kranführer Sicherheitsein-
richtungen, die eine Überla-
stung des Kranes verhindert 
hätten, bewusst ausgeschaltet 
hatte. 

Aufgrund des Umstandes, 
dass sowohl das Bauunterneh-
men, als auch den Kranführer 
ein Verschulden an dem Un-
fall treffe, hatten die Unterge-
richte den Schaden hälftig zwi-
schen dem Bauunternehmen 
und dem Kranvermieter ge-
teilt. Der Oberste Gerichtshof 
änderte diese Entscheidung 
jedoch ab: Er begründete di-

es damit, dass die entgeltliche 
Überlassung einer Arbeitsma-
schine samt erforderlichem 
Bedienungspersonal zum ei-
genverantwortlichen Einsatz 
durch den Vertragspartner ei-
nen Sachmietvertrag verbun-
den mit einem Dienstverschaf-
fungsvertrag darstelle. Im Be-
zug auf die Verpflichtung, die 
Arbeitsmaschine nur so zu ge-
brauchen, dass sie in ordnungs-
gemäßem Zustand zurückge-
stellt werden könne, wird der 
überlassene Kranführer als Er-
füllungsgehilfe des Mieters, al-
so des Bauunternehmers, tätig. 
Dieser hat daher für schuld-
hafte Bedienungsfehler des 
überlassenen Kranführers, die 
zu einer Beschädigung des 
Krans führen, gegenüber dem 
Vermieter einzustehen. 

Der Schadenersatzan-
spruch, der dem Vermieter 
aufgrund der vom Mieter zu 
vertretenden Beschädigung 
des Krans zusteht, muss aller-
dings innerhalb der Präklusiv-
frist von einem Jahr ab Rück-
stellung des Krans gericht-
lich geltend gemacht werden, 
widrigenfalls der Anspruch 
erlischt.  n

mit RECHT

I 
 
n der Bauwirtschafts-

Praxis kommt es immer 
wieder vor, dass sich 
ein Unternehmer eine 
Arbeitsmaschine, bei-
spielsweise einen Kran, 
mietet, und, sicherheits-
halber, um keine Bedie-
nungsfehler zu machen, 
auch noch einen Kran-
führer dazu. 

Risiko l des Bauunternehmers?

Haftung bei Mietgeräten

ZivilRecht

Unzulässige Verlängerungsklauseln l in Geschäftsbedingungen

Geliehener Kran und Geliehener Kranführer: Wer haftet bei Beschädigungen?
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Hingegen hat der Oberste Ge-
richtshof in einer Grundsatz-
entscheidung (7 Ob 315/01a) 
ausgesprochen, dass der ge-
schäftsführende Alleinge-
sellschafter einer GmbH in 
Wahrheit selbst unterneh-
merisch tätig und deshalb als 
Unternehmer im Sinne des 
Konsumentenschutzgesetzes 
(KSchG) zu qualifizieren ist. 
Diese wirtschaftliche Betrach-
tungsweise wurde in der Fol-
ge zur herrschenden Recht-
sprechung, lässt aber viele 
Einzelfragen offen.

So verneinte der OGH im 
Jahr 2006 die Unternehmer-
eigenschaft eines Geschäfts-
führers, der bloß Minder-
heitsgesellschafter mit Ge-

schäftsanteilen von 15 Prozent 
war, und zwar mit der Be-
gründung, dass seine Gesell-
schaftsbeteiligung eine blo-
ße Finanzinvestition darstel-
le und er daher mangels eige-
nen Weisungsrechtes keinen 
relevanten Einfluss auf die 
Geschäftsführung ausüben 
könne (4 Ob 108/06w).

In der Folgeentscheidung 
(7 Ob 2668/06b) stellte der 
OGH klar, dass die Unterneh-
mereigenschaft eines GmbH-
Gesellschafters von seiner 
gleichzeitigen organschaft-
lichen Geschäftsführerstel-
lung abhängig ist. Ein Gesell-
schafter, auch ein Mehrheits-
gesellschafter, der nur Proku-
rist ist, ist nicht als Unterneh-
mer anzusehen.

Der jüngst ergangenen Ent-
scheidung 1 Ob 99/10f lag zu-
grunde, dass der Beklagte ur-
sprünglich „als Privatperson“ 
und in weiterer Folge „über 
die dafür gegründete GmbH“ 
als deren Geschäftsführer 
Bauprojekte abgewickelt hat. 
Die GmbH stand zu 75 Pro-
zent im Eigentum der Gattin 
des Beklagten und zu 25 Pro-
zent in seinem, aber nur um 
steuerlich und sozialversiche-
rungsrechtlich als Dienstneh-
mer behandelt zu werden. Der 
OGH kam zu dem Ergebnis, 
dass der Beklagte hier wirt-
schaftlich betrachtet in Wahr-
heit alleine unternehmerisch 
tätig wurde und er daher als 

Unternehmer zu qualifizie-
ren sei. 

Weisungsfreier 
Geschäftsführer

In einer weiteren kürzlich 
ergangenen Entscheidung 
(6 Ob 105/10z) sprach der OGH 
aus, dass Gesellschafter-Ge-
schäftsführer, die zu je 50 Pro-
zent an einer GmbH beteiligt 
und jeweils alleinvertretungs-
befugt sind, ebenfalls als Un-
ternehmer im Sinne des Kon-
sumentenschutzgesetzes an-
zusehen sind. Aufgrund der 
Patt-Stellung kann die Gesell-
schafterversammlung  einem 
Gesellschafter-Geschäfts-
führer keine Weisung ge-
gen seinen Willen erteilen. 
Wenn diese – sohin faktisch 
weisungsfreie – Geschäfts-
führer auch alleine vertre-
tungsbefugt sind, kommt je-
dem der beiden Gesellschaf-
ter-Geschäftsführer uneinge-
schränkte unternehmerische 
Alleinentscheidungsbefug-
nis zu.

Es gibt noch viele Konstella-
tionen bei Gesellschafter-Ge-
schäftsführern. Man kann da-
her sehr auf weitere Entschei-
dungen des OGH gespannt 
sein. n

N 
 
ach ständiger 

Rechtsprechung ist ein 
Fremdgeschäftsführer, 
also ein Geschäftsfüh-
rer, der nicht Gesell-
schafter ist, mangels 
eigenen Unternehmens 
als Verbraucher anzu-
sehen und hat wie ein 
Dienstnehmer behan-
delt zu werden. 

Der GmbH-Geschäftsführer l als Konsument

Unternehmerisch tätig?
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Vermieter pflegen ihren Mie-
tern zumeist vorformulierte 
Mietverträge vorzulegen. Bei 
Vertragsabschluss lassen sich 
dann in solchen „Formularen“ 
generelle Hinweise finden, 
die jegliche Haustierhaltung 
verbieten. Auch der Ober-
ste Gerichtshof hat in seinen 
bisherigen Entscheidungen 
solche Vereinbarungen als 
rechtswirksam erkannt. 

In seiner neuen, richtungs-
weisenden Entscheidung 
geht der OGH nunmehr da-
von aus, dass ein solches ge-
nerelles Verbot nicht in Form 
von Formularen oder durch 
Allgemeine Geschäftsbedin-
gungen vereinbart werden 

kann (ausgenommen davon 
bleiben ausdrückliche Verein-
barungen zwischen dem Mie-
ter und dem Vermieter). Dem 
Vermieter wurde vom Ober-
sten Gerichtshof kein schüt-
zenswertes Interesse am Ver-
bot der Haltung von Kleintie-
ren bzw. solchen Tieren zuge-
sprochen, die artgerecht in 
Behältnissen gehalten wer-
den können (Hamster, Ziervö-
gel etc.). Es sei nicht ersicht-
lich, dass solche Tiere ihrer 
Art nach andere Mieter stören 
bzw. das Mietobjekt beschä-
digen können. Ein Verbot der 
Haltung größerer Haustiere 
(z. B. Hund, Katze etc.) kann 
aber nach wie vor vereinbart 
werden. Derartige Tiere sind 
nämlich ihrer Art nach sehr 
wohl fähig, andere Mieter zu 
stören oder das Mietobjekt 
zu beschädigen. Jedenfalls ist 
hier aber eine Interessensab-
wägung im Einzelfall vorzu-
nehmen, da zu überprüfen 
ist, ob eine sachliche Recht-

fertigung für ein solches Ver-
bot vorliegt oder nicht. 

Auf bereits bestehende 
Mietverträge ist die obige 
Entscheidung insoweit an-
wendbar, als auch bei Verein-
barung eines generellen Ver-
botes, trotzdem Kleintiere je-
denfalls als Haustiere gehal-
ten werden dürfen. 

In der besagten Entschei-
dung des Obersten Gerichts-
hofs spiegelt sich klar dessen 
Mieterfreundlichkeit wie-
der: Er argumentiert zugun-
sten der Mieter, welche sich 
zumeist gegenüber dem Ver-
mieter in einer benachteili-
gten Position befinden. Seine 
soziale Einstellung Mietern 
gegenüber lässt sich auch in 
seinen zahlreichen Entschei-
dungen finden, in denen der 
OGH deren Interesse wahrt 
und bereits mehrere Klau-
seln, welche die schlechtere 
Mieterposition ausnützten, 
aufgehoben hat (Klauselent-
scheidungen). n

D 
 
er Vermieter kann 

die Haltung von Haus-
tieren nicht grundsätz-
lich untersagen!

Mietvertrag l weitere Klausel aufgehoben

Kleine Haustiere erlaubt

Kleine 
haustiere: 

Vermieter 
dürfen sie nicht 

grundsätzlich 
verbieten.
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In einer kürzlich veröffentli-
chten Entscheidung hat der 
Oberste Gerichtshof zur Fra-
ge der verschuldensunab-
hängigen nachbarrechtlichen 
Haftung für Bauarbeiten Stel-
lung genommen. An einem 
Bauvorhaben sind idR eine 
Vielzahl an Beteiligten bzw. 
Professionisten tätig. Die-
se werden mit den verschie-
densten Aufgaben betraut, 
woraus naturgemäß die un-
terschiedlichsten Haftungen 
entstehen können. Grund-
sätzlich kann den Bauherrn 
gemäß §§ 364 ff ABGB ei-
ne nicht zu unterschätzende 
nachbarrechliche Haftung 
treffen. Der OGH meint nun, 
dass es der Lebenserfahrung 
entspricht, dass Bauarbeiten 
nicht immer fachgerecht aus-
geführt werden. Der Bauherr 
muss geradezu damit rech-

nen, dass etwa bei schwie-
rigen Abbrucharbeiten Fehler 
unterlaufen, für die er dem 
Nachbarn einzustehen hat.

Eine vorhandene Baube-
willigung (oder ein allfälliger 
Abbruchbescheid) beeinflusst 
die privatrechtlichen Bezie-
hungen zwischen Grund-
nachbarn nicht. Eine Bauge-
nehmigung schafft nur den 
Anschein einer Gefahrlosig-
keit und der damit verbun-
denen Rechtmäßigkeit. Der 
Ausgleichsanspruch nach 
§ 364a ABGB erfasst zwar 
unmittelbar nur solche Ein-
wirkungen auf den Nach-
bargrund, die aufgrund ei-
ner behördlichen Genehmi-
gung nicht untersagt werden 
können. Darüber hinaus wird 
diese Bestimmung aber auch 
dann angewendet, wenn auf-
grund einer Baubewilligung 
der Anschein der Gefahrlosig-
keit und damit der Rechtmä-
ßigkeit der bewilligten Maß-
nahme besteht und dadurch 
die Abwehr derart erschwert 
wird, dass der Nachbar die 
Maßnahme praktisch hin-
nehmen muss.

Die Haftung nach § 364a 
ABGB setzt voraus, dass von 
der genehmigten „Anlage“ 
Einwirkungen auf den Nach-
bargrund ausgehen, die für 
deren Betrieb „typisch“ sind. 
Dabei ist maßgebend, ob für 
den Haftpflichtigen der Ein-
tritt des Schadens ein kal-
kulierbares (oder gar kalku-
liertes) Risiko bildet, das er 
zu seinem Nutzen eingegan-
gen ist.

Somit besteht ein Aus-
gleichsanspruch auch dann, 
wenn bei genehmigten oder 
nicht untersagten Abbruch-
arbeiten angrenzende Bau-

werke auf dem Nachbargrund 
beschädigt werden. Auf eine 
fachgerechte Durchführung 
der Arbeiten kommt es nicht 
an. Der Ersatzanspruch ist auf 
den Ausgleich aller nachtei-
ligen Auswirkungen von Ver-
änderungen gerichtet, in er-
ster Linie aber auf Wiederher-
stellung des vorigen Zustands 
durch Behebung der eingetre-
tenen Schäden. Nur für den 
unwahrscheinlichen Fall des 
Schädigungs-Vorsatzes des 
Bauunternehmers oder sei-
ner Mitarbeiter würde der 
Bauherr dem Nachbarn nicht 
haften. 

Diese Entscheidung  ist vor 
allem deshalb von Bedeu-
tung, weil der Geschädigte oft 
den Nachweis nicht führen 
kann, welcher Bauunterneh-
mer den Schaden verursacht 
hat oder der Bauunterneh-
mer in die Insolvenz schlit-
tert und deshalb die Durch-
setzung der berechtigten An-
sprüche scheitert. Für diese 
Nachteile bietet das Nachbar-
recht einen sinnvollen und 
maßvollen vor allem aber ver-
schuldensunabhängigen Aus-
gleich. n

H 
 
aftung für nicht 

fachgerechte Bauar-
beiten gegenüber dem 
eigenen Nachbarn.

Nachbarrechtliche l Haftung

Ausgleichsanspruch 
besteht
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9aRbeitsRecht

mit RECHT

Aufgrund des sogenannten In-
solvenzentgeltversicherungs-
gesetztes (kurz IESG) sind zahl-
reiche Ansprüche des Arbeit-
nehmers im Falle eines Kon-
kurses des Arbeitnehmers ge-
sichert. Sie werden, sofern sie 
nicht verjährt sind oder ei-
nen gesetzlich bestimmten 
Höchstbetrag nicht überschrei-
ten, vom Insolvenz-Entgelt-
Fonds (IEF) bezahlt. Darunter 
fallen auch Abfertigungen, die 
der Arbeitgeber im Falle einer 
von ihm veranlassten Kündi-
gung des Arbeitsverhältnisses 
bei entsprechend langer Be-
triebszugehörigkeit des Arbeit-
nehmers zu bezahlen hat. Die-
se „Abfertigung alt“ verliert zu-
nehmend an Bedeutung, da 
sie für Arbeitsverhältnisse ab 
dem 1.1.2003 durch das betrieb-
liche Mitarbeiter- und Selb-
ständigenvorsorgegesetz (kurz 
BMSVG) abgelöst wurde. Die-
ses sieht vor, dass anstelle der 
alten Abfertigung seitens des 
Arbeitgebers durch regelmä-
ßige Beiträge (1,53 Prozent des 
laufenden monatlichen Ent-
gelts) angespart werden müs-
sen. Diese Vorsorge steht dem 
Arbeitnehmer auch dann zu, 
wenn er selbst das Arbeitsver-
hältnis aufkündigt. Viele Ar-
beitnehmer waren zuletzt mit 
dieser Form der neuen Abferti-
gung nicht allzu glücklich, zu-
mal die mit der Ansparung be-

trauten Betriebsvorsorgekas-
sen mit den von den Arbeitge-
ber zu bezahlenden Beiträgen, 
nicht jene Renditen erwirt-
schafteten, die notwendig wä-
ren, um eine finanzielle Gleich-
stellung mit jenen Arbeit-
nehmern, die noch unter die 
„Abfertigung alt“ fielen, her-
zustellen. Aus diesem Grund 
kommt es häufig vor, dass Ar-
beitnehmer, die noch unter das 
Abfertigungsmodell „alt“ fal-
len würden, im Falle eines Ar-
beitsplatzwechsels nach dem 
1.1.2003 sich vom neuen Ar-
beitgeber zusätzlich zur Mitar-
beitervorsorge garantieren las-
sen, dass alte Abfertigungsan-
sprüche aufrecht bleiben bzw. 
vom neuen Arbeitgeber über-
nommen werden; mit anderen 
Worten, es wird die Einrech-
nung von Vordienstzeiten für 
die Abfertigung vereinbart.

Der Oberste Gerichtshof hat-
te kürzlich einen Fall zu ent-
scheiden, bei dem ein Arbeit-
nehmer von einem Betrieb ab-
geworben wurde, wobei ihm 
vom neuen Arbeitgeber zu-
gesagt wurde, dass Vordienst-
zeiten für die Abfertigung an-
zurechnen. Hintergrund dieser 
Zusage war zudem, dass der Ar-
beitnehmer auch einen Groß-
kunden zum neuen Arbeitge-
ber „mitbrachte“. Leider wurde 
der neue Arbeitgeber bald da-
rauf insolvent. Der Mitarbeiter 

meldete seine vertraglich über-
nommenen Abfertigungsan-
sprüche zum IEF an, wurde dort 
jedoch abschlägig beschieden. 
Im darauf folgenden Prozess 
entschied der Oberste Gerichts-
hof, dass entgegen der gesetz-
lich zustehenden „Abfertigung 
alt“ derartige Ansprüche, die 
nur auf einer Vereinbarung, wie 
der hier geschilderten, beruhen, 
durch den Insolvenz-Entgelt-
Fonds nicht gesichert sind. Im 
Falle eines Konkurses des neu-
en Arbeitgebers kann der Ar-
beitnehmer offene „übernom-
mene“ Abfertigungsansprüche 
lediglich als Konkursforderung 
geltend machen und muss sich 
mit einer möglicherweise sehr 
geringen Konkursquote zufrie-
den geben. Da im gegenständ-
lichen Fall das neue Dienstver-
hältnis nach dem 31.12.2002 be-
gründet wurde, stand dem Ar-
beitnehmer von vornherein 
kein gesetzlicher Anspruch auf 
eine „Abfertigung alt“ gemäß 
§ 23 AngG zu, sodass die Verein-
barung einer „Anrechnung von 
Vordienstzeiten für die Abferti-
gung“ schon nach ihrem Wort-
sinn ins Leere gehen musste. 
Hat also ein Arbeitnehmer kei-
nen gesetzlichen Anspruch auf 
Bezahlung einer Abfertigung 
sondern allenfalls einen ver-
traglichen Anspruch, so ist die-
ser nicht durch das IESG gesi-
chert.  n

D 
 
ie „Abfertigung 

alt“ verliert zunehmend 
an Bedeutung.

Freiwillige Abfertigungen l nicht gesichert
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10 eheRecht

mit RECHT

Mit Klage begehrte ein Ehe-
gatte von seinem Nebenbuh-
ler Schadenersatz für aufge-
wendete Detektivkosten in 
Höhe von 6.964,03 Euro. Der 
Detektivbericht habe erge-
ben, dass seine Gattin eine 
außereheliche Beziehung mit 
dem Beklagten habe. Das Ge-
richt konnte jedoch nicht fest-
stellen, dass der Ehestörer von 
der Ehe der Frau wusste und 
wies die Klage ab. Die Frau 
lebte nämlich zum damaligen 
Zeitpunkt bereits in einer ei-
genen Wohnung und trug kei-
nen Ehering mehr. Nach An-
sicht des Obersten Gerichts-

hofes (2 Ob 111/10b) hat ein 
Ehestörer all jene Detektivko-
sten zu ersetzen, die für einen 
Ehegatten notwendig sind, 
um sich über das Verhalten 
seines Ehepartners Gewiss-
heit zu verschaffen. Der Ne-
benbuhler haftet jedoch nur 
bei Kenntnis der fremden 
Ehe, was im entschiedenen 
Fall eben nicht festgestellt 
werden konnte. Eine Nachfor-
schungspflicht besteht jeden-
falls nach Ansicht des Höchst-
gerichtes nicht: „Die Freiheit 
der Menschen, ihre Bezie-
hungen zueinander zu gestal-
ten, wäre übermäßig einge-
schränkt, wollte man jedem, 
der sich einer anderen Per-
son partnerschaftlich annä-
hert und allenfalls in intimen 
Kontakt mit ihr treten will, Er-
kundigungspflichten über ih-
ren Familienstand abverlan-
gen.“, so der Oberste Gerichts-
hof wörtlich. Ob dies auch bei 
deutlichen Indizien für den 
Ehestand (etwa Ehering) gel-
te, ließ das Gericht jedoch of-
fen.

Zulassungsdaten

In einer zweiten Entschei-
dung begehrte ein Ehegat-
te von der Behörde die Her-
ausgabe der Zulassungs-
daten eines Fahrzeughalters. 
Das Kfz sei vom (noch unbe-
kannten) Ehestörer gelenkt 
worden. Mit Namen und An-
schrift aus der Zulassungsevi-
denz sei eine Scheidungskla-
ge möglich und könne Scha-
denersatz gegen den Ehestö-
rer begehrt werden. Die Zu-
lassungsstelle verweigerte je-
doch dem Ehegatten in der 
Folge die Herausgabe der Da-
ten des Zulassungsbesitzers. 
Dies zu Recht, wie der Verwal-
tungsgerichtshof in seinem 
Erkenntnis vom 21.09.2010 
(Zl. 2007/11/0134) feststellt: 
Nach § 47 Abs 2 a des Kraft-

fahrgesetzes hat die Behör-
de Privatpersonen auf Anfra-
ge Name und Anschrift des 
Zulassungsbesitzers bekannt 
zu geben, soweit ein recht-
liches Interesse glaubhaft ge-
macht wird. Auch privatrecht-
liche Interessen, wie etwa das 
Schadenersatzinteresse eines 
durch einen Verkehrsunfall 
Geschädigten, rechtfertigen 
nach Ansicht des Höchstge-
richtes die Bekanntgabe der 
geschützten Daten des Zulas-
sungsbesitzers durch die Be-
hörde. Die bloße Mitteilung 
an die Behörde, der Ehestörer 
verwende ein Fahrzeug mit 
einem bestimmten Kennzei-
chen, rechtfertigt jedoch nach 
Ansicht des Verwaltungsge-
richtshofes noch keine Da-
tenbekanntgabe. Der Zulas-
sungsbesitzer ist nämlich ge-
genüber einem Ehegatten 
nicht zur Auskunft verpflich-
tet, wem er das Fahrzeug zu 
einem bestimmten Zeitpunkt 
überlassen hat. Damit fehlt 
dem Ehegatten aber auch das 
rechtliche Interesse an den 
Daten des Zulassungsbesit-
zers.  n

I 
 
n zwei kürzlich ergan-

genen Entscheidungen 
haben sich die Höchst-
gerichte mit dem „Ehe-
störer“, also dem (der) 
Nebenbuhler(in) eines 
Ehegatten, aus juristi-
scher Sicht auseinander-
gesetzt:

Ersatz von Detektivkosten l und Auskunft der Zulassungsstelle?
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11GesellschaftsRecht

mit RECHT

Für einen GmbH-Geschäfts-
führer kommt sowohl eine 
Haftung gegenüber der Ge-
sellschaft selbst als auch ge-
genüber Dritten in Betracht. 
Die maßgebliche Vorschrift 
über die Innenhaftung stellt  
§ 25 GmbH-Gesetz (GmbHG) 
dar. Der Geschäftsführer haf-
tet der Gesellschaft für die 
Sorgfalt eines ordentlichen 
Unternehmers, also für jene 
Kenntnisse, die üblicherwei-
se von einer „Maßfigur“ er-
wartet werden dürfen.

Dazu gehört primär die kor-
rekte Erfüllung der ihm durch 
das GmbHG zugewiesenen 
Pflichten. Ferner ist zu veran-
lassen, dass die Gesellschaft 
auch sonstige ihr obliegende 
gesetzliche Pflichten erfüllt. 
Der Geschäftsführer muss sich 
an den Gesellschaftsvertrag, 
insbesondere an die durch den 
Unternehmensgegenstand ge-
zogenen Tätigkeitsgrenzen 
halten. Der praktische Schwer-
punkt der einem Geschäftsfüh-
rer treffenden Pflichten liegt in 
der fachlich einwandfreien Lei-
tung der Gesellschaft. 

Mehrere Geschäftsfüh-
rer, die ihre Pflichten verlet-

zen, haften der Gesellschaft 
solidarisch, das heißt, jeder 
von ihnen haftet einzeln für 
den gesamten entstandenen 
Schaden, es sei denn eine Ge-
schäftsordnung, die von der 
Generalversammlung an die 
Geschäftsführer erteilt wur-
de, weist einzelne Pflichten 
einem Geschäftsführer allei-
ne zu; diesfalls trifft den je-
weils anderen Geschäftsfüh-
rer nur mehr eine Überwa-
chungspflicht. Ein Geschäfts-
führer kann sich daher auch 
nur sehr eingeschränkt auf 
das Verschulden eines ande-
ren Geschäftsführers beru-
fen. Lediglich im Verhältnis 
der Geschäftsführer unter-
einander besteht für den in 
Anspruch genommenen Ge-
schäftsführer die Möglich-
keit des Rückgriffs. Das Haf-
tungsrisiko der Geschäfts-
führer kann durch eine so-
genannte (im Einzelfall aber 
oft sehr teure) D&O Versiche-
rung (Directors‘ and Officers‘ 
Liability) abgemindert wer-
den.

Ein Geschäftsführer kann 
aber auch Dritten (vorwie-
gend Gesellschaftsgläu-
bigern) gegenüber zum Er-
satz von Schäden verpflich-
tet sein, die er diesen im Rah-
men seiner Tätigkeit für die 
Gesellschaft zugefügt hat. Ei-
ne persönliche Haftung ge-
genüber Gesellschaftsgläu-
bigern sieht das GmbH-Ge-
setz selbst nur in drei Fäl-
len vor, nämlich bei schuld-
haften falschen Anmel-
dungen von Änderungen im 
Firmenbuch, bei falschen Er-
klärungen über die Befriedi-
gung oder Sicherstellung der 
Gläubiger bei Kapitalherab-
setzung und bei der Unter-
lassung von Einforderungen 

weiterer Einzahlungen auf 
das Stammkapital. Darüber 
hinaus kommt eine persön-
liche Verantwortlichkeit ge-
genüber Gläubigern der Ge-
sellschaft, vor allem bei In-
solvenzverschleppung in Be-
tracht.

Eine direkte persönliche 
Haftung des Geschäftsfüh-
rers kann sich auch aus ande-
ren gesetzlichen Vorschriften, 
vor allem abgabenrechtlicher 
Art, ergeben, so beispielswei-
se aus § 15 der Bundesabga-
benordnung. Für einen neu 
bestellten Vertreter der Ge-
sellschaft, besteht nämlich 
dann eine Haftung, wenn er 
erkennt, dass sein Vorgänger 
Steuererklärungen, insbe-
sondere Einkommens-, Kör-
perschafts- und Umsatzsteu-
ererklärungen, unrichtig, un-
vollständig oder pflichtwid-
rig überhaupt nicht abgege-
ben hat. Um einer allfälligen 
Haftung zu entgehen, muss 
der neu bestellte Vertreter 
innerhalb von drei Monaten 
ab Kenntnis der Verstöße sei-
nes Vorgängers diese dem 
zuständigen Finanzamt an-
zeigen. 

Weiters besteht auch eine 
persönliche Haftung des Ge-
schäftsführers für Sozialver-
sicherungsbeiträge, wenn 
der Geschäftsführer einbe-
haltene Dienstnehmeran-
teile nicht abführt bezie-
hungsweise Beitragsausfäl-
le auf schuldhafte Melde-
pflichtverletzungen zurück-
zuführen sind.

Ein Vorwegverzicht der Ge-
sellschaft auf die Geltend-
machung von Haftungen ist 
nicht möglich, ebenso we-
nig ein Generalverzicht, etwa 
nach Ablauf eines Geschäfts-
jahres.  n

W 
 
ird ein Ge-

schäftsführer in einem 
Unternehmen bestellt, 
kann die anfängliche 
Freude über den beruf-
lichen Aufstieg schnell 
getrübt werden, denn 
der Pflichtenkreis und 
die damit verbundenen 
Haftungsbestimmun-
gen für Geschäftsführer 
wachsen stetig.

Korrekte Erfüllung l der Pflichten

Die Haftung  
des Geschäftsführers
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Vertrauen ist gut. Anwalt ist besser.

Vertrauen ist gut. Anwalt ist besser.

Auch Logos 
 haben Rechte.

Sie finden Ihn unter: www.kosch-partner.at

Sie besichtigen 
die Wohnung. 

Ihr Anwalt  
den Mietvertrag. 

Vertrauen ist gut. Anwalt ist besser.




